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        Beratungsfolge 

 

        Sitzungstermin 
Haupt- und Finanzausschuss 14.09.05 
Rat 21.09.05 
 
 

 Beschlussvorlage  
 
 
 

Beschluss über die Jahresrechnung 2004 und Entlastung des Bürgermeisters gem. 
§ 94 Abs. 1 GO 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Rat beschließt die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresrechnung 2004 in der 
am 18.03.2005 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister festgestellten Fassung mit 
folgenden Ergebnissen:  
 

Verwaltungs-   Vermögens-   Gesamt- 
haushalt   haushalt   haushalt 
 

Solleinnahme 33.350.524,42 € 9.809.613,98 € 43.160.138,40 € 
Sollausgabe 35.358.182,77 € 9.809.613,98 € 45.167.796,75 € 
 
Sollfehlbetrag 2.007.658,35 € 0,00 € 2.007.658,35 € 
 

2. Der Rat entscheidet über die Entlastung wie folgt: 
 

Aufgrund des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsausschusses vom 27.05.2005 wird dem 
Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2004 vorbehaltlos Entlastung erteilt.  
 

Im Auftrag: 
 

 

 
 
Pickhardt 
Stadtkämmerer 
 
 



 

 

- 2 -

 
Erläuterungen: 
 

Die Jahresrechnung wurde dem Rat in seiner Sitzung am 20.04.2005 unter TOP 3 zur Kenntnis 
gebracht. Den Rechenschaftsbericht haben alle Ratsmitglieder erhalten. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresrechnung in mehreren Sitzungen geprüft und das 
Ergebnis in dem Bericht am 27.06.2005 festgehalten.   
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat folgende abschließende Feststellung getroffen: 
 
„Der Ausschuss bescheinigt der Verwaltung insgesamt eine geordnete und übersichtliche 
Aktenführung. 
 
In der durch Stichproben durchgeführten Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Jahres 
2004 waren keine Beanstandungen vorzubringen, so dass dem Rat empfohlen wird, den 
Bürgermeister gem. § 94 Abs. 1 GO für das Haushaltsjahr 2004 vorbehaltlos zu entlasten“.  
 
Über die Entlastung entscheiden die Mitglieder des Rates (§ 94 Abs. 1 Satz 2 GO). 
 
 
 
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      
      
 I. Beigeordneter Datum   Datum 
      
      
 FB 1 Datum   Datum 
      
      
 FB 2 Datum   Datum 
 
 
 

 
 

 


